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Regelarbeitszeit:  Montag bis Freitag: 7.15 bis 15.45 Uhr 

Für Notfälle steht Ihnen unser Rufbereitschaftsdienst täglich rund um die Uhr zur Verfügung. 

(MTA und Arzt) 

 

Einsendematerial: 

 Blutgruppenbestimmung, Antikörperdifferenzierung, Kreuzprobe: 10ml EDTA-Blut und 10 ml Nativblut 
Nach den Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten ist die serologische Verträg-

lichkeitsprobe spätestens nach 3 Tagen mit einer frisch entnommenen Empfängerblutprobe zu wiederholen (Ziffer 4.2.5.9) – dieses gilt 

auch für vorher bereits verträglich befundete Erythrozytenkonzentrate ist vor jeder Transfusion – unabhängig von der Kreuzprobe – zusätz-

lich ein ABO-Identitätstest („Bedside-Test“) beim Empfänger durchzuführen (Ziffer 4.3.2.1). 

 Serologische Untersuchungen bei Verdacht auf Morbus haemolyticus neonatorum: 

Mutter: 10ml EDTA-Blut und 10ml Nativblut 

Kind: 3ml EDTA-Blut. 

 Serologische Untersuchungen bei Verdacht auf autoimmunhämolytische Anämie: 20ml EDTA-Blut. 

 Serologische Untersuchungen bei Transfusionszwischenfällen: 

10ml EDTA-Blut und 10 ml Nativblut des Patienten – möglichst vor und nach der Transfusion, Blutkonser-

venbeutel, Transfusionszwischenfall-Bericht. 

 

 Kälteagglutininbestimmung: 

- Abnahme von mindestens 4ml Natrium-Citrat-Blut. 

- Die Blutprobe sofort zentrifugieren (3 min. bei 1500g) und das Plasma in ein steriles Röhrchen abheben. 

- Von der Blutentnahme bis zur Trennung in Plasma und Erythrozyten darf das Blut nicht abkühlen! 

- Plasma und Erythrozyten in getrennten Röhrchen umgehend einsenden. 

 

 

Für Anforderung weiterer Untersuchungen: 

Rücksprache mit unserem Labor 07221 214 313 oder www.blutspende.de 

 

 

 

http://www.blutspende.de/

